	

            Landratsamt
        Weilheim-Schongau

        Postfach 1353

        82360 Weilheim


	

       Anmeldung einer Wachperson
        § 9 Abs. 3 Bewachungsverordnung


	Angaben zur Wachperson

	Familienname
	 

	Vorname
	 

	Geburtsdatum
	 

	Geburtsort
	 

	Staatsangehörigkeit
	 

	Wohnanschrift
	 

	
	

	Angaben zur beabsichtigten Tätigkeit 
(nicht zutreffendes streichen)

	Kontrollgänge im öffentlichen Verkehrsraum oder in Hausrechtsbereichen mit

	tatsächlichem öffentlichen Verkehr 
	ja/nein

	Schutz vor Ladendieben („Kaufhausdetektiv“)
	ja/nein

	Bewachung im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken („Türsteher“)
	ja/nein

	Sonstige allgemeine Bewachungstätigkeiten (ggf. bitte kurze Beschreibung)
	ja/nein

	
	

	
	

	
	

	Angaben zur fachlichen Qualifikation
bitte unbedingt Nachweise bzw. Zertifikate beilegen 

	(nicht zutreffendes streichen)

	IHK-geprüfter Werkschutzmeister/IHK-geprüfte Werkschutzmeisterin
	ja/nein

	Fachkraft für Schutz und Sicherheit
	ja/nein

	IHK-geprüfte Werkschutzfachkraft
	ja/nein

	IHK-Sachkundeprüfung
	ja/nein 

	Abschluss im Rahmen einer Laufbahnprüfung zumindest für den mittleren Polizei-
oder Justizvollzugsdienst, auch im Bundesgrenzschutz sowie für Feldjäger in der Bundeswehr  
	ja/nein

	Mindestens dreijährige, ununterbrochene Bewachungstätigkeit am Stichtag 01.01.2003
	ja/nein

	IHK-Unterrichtung-Unterrichtung
	ja/nein

	Bewachungstätigkeit  am Stichtag 31.03.1996
	ja/nein

	

	Angaben zum Arbeitgeber (Bewachungsfirma)

	Firmennamen/Gewerbetreibender
	

	Straße und Hausnummer
	

	PLZ und Ort
	

	Tel.-Nr./Fax-Nr.
	


